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Termine August 2011 

 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungs-

beiträge fällig werden: 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

10.8.2011 15.8.2011 6.8.2011 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.8.2011 15.8.2011 6.8.2011 
Gewerbesteuer5 15.8.2011 18.8.2011 11.8.2011 
Grundsteuer5 15.8.2011 18.8.2011 11.8.2011 
Sozialversicherung6 29.8.2011 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis 

zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) ab-

gegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächs-

te Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 

Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 

Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein-

gang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugser-

mächtigung erteilt werden. 

 

3 Für den abgelaufenen Monat. 

 

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalenderviertel-

jahr. 
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5 In Bundesländern, in denen der 15.8.2011 ein Feiertag ist, gilt der 16.8.2011 als Fällig-

keitstermin mit einer Schonfrist 19.8.2011. 

 

6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den dritt-

letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen 

gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 

spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.8.2011) an die jeweilige Einzugs-

stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 

sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Be-

auftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Mon-

tag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Windparks bestehen aus mehreren Wirtschaftsgütern 

 
Eine Fondsgesellschaft betrieb einen Windpark bestehend aus vier Windkraftanlagen. Die 

Herstellungskosten der Gesamtanlage sowie weitere nachträgliche Herstellungskosten buch-

te die Fondsgesellschaft auf einem Konto „technische Anlage“ und schrieb die Anlage auf 

16 Jahre degressiv ab. 

 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass ein Windpark aus mehreren selbstständigen Wirt-

schaftsgütern besteht: 

 

· aus der Windkraftanlage mit dem dazugehörigen Transformator nebst der verbindenden 

Verkabelung, 

 

· aus der Verkabelung von den Transformatoren bis zum Stromnetz des Energieversorgers 

zusammen mit der Übergabestation, soweit dadurch mehrere Windkraftanlagen miteinan-

der verbunden werden, und 

 

· aus der Zuwegung. 
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Alle diese Wirtschaftsgüter sind in Anlehnung an die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 

der Windkraftanlage über denselben Zeitraum abzuschreiben (i. d. R. 12 bis 16 Jahre). Maß-

gebend ist die Nutzungsdauer des Teils, der dem Wirtschaftsgut das Gepräge gibt. Im Fall 

war entscheidend, dass die externe Verkabelung und die Zuwegung trotz ihrer Eigenständig-

keit für eine nachfolgende Windkraftanlagen-Generation („repowering“) jedenfalls an diesem 

Standort nicht mehr hätten verwendet werden können. 

 

Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei Lieferung von Mobilfunkgeräten ab 1.7.2011 

 
Zur Bekämpfung von Umsatzsteuerausfällen in besonders betrugsanfälligen Bereichen wird 

die Umkehr der Steuerschuldnerschaft erweitert. Beim sogenannten Reverse-Charge-

Verfahren ist der Leistungsempfänger Steuerschuldner, so dass Steuerschuld und die gege-

benenfalls bestehende Berechtigung zum Vorsteuerabzug zusammenfallen. 

 

Die Neuerungen gelten ab dem 1.7.2011 für Lieferungen von Mobilfunkgeräten und integrier-

ten Schaltkreisen wie Mikroprozessoren und Zentraleinheiten für die Datenverarbeitung vor 

dem Einbau in ein Endprodukt. Nur wenn der Leistungsempfänger Unternehmer ist, kommt 

es zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Bei Lieferungen an Nichtunternehmer, also insbe-

sondere im typischen Einzelhandel, bleibt es bei der Steuerschuld des leistenden Unterneh-

mers. Weitere Voraussetzung ist, dass die Entgeltsumme für die Lieferungen mindestens 

5.000 € beträgt. Nachträgliche Entgeltminderungen bleiben unberücksichtigt. Bei der Beurtei-

lung der Betragsgrenze von 5.000 € ist auf alle im Rahmen eines zusammenhängenden 

wirtschaftlichen Vorgangs gelieferten Gegenstände abzustellen, um Manipulationen, z. B. 

durch Aufspalten der Rechnungsbeträge, zu unterbinden. 

 

(Quelle: Sechstes Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen) 

 

Zum Nachweis der Zahlung einer Stammeinlage 

 
Die ehemalige Gesellschafterin einer GmbH, bei der ein Insolvenzverfahren mangels Masse 

abgelehnt worden war, machte in ihrer Einkommensteuererklärung 2006 einen Verlust aus 

der Beteiligung an der GmbH im Halbeinkünfteverfahren geltend.  
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Sie war an der GmbH zu rd. 1/3, also wesentlich beteiligt. Finanzamt und Finanzgericht lehn-

ten den Verlustabzug ab, weil die Gesellschafterin keinen Zahlungsbeleg über die 1986 er-

brachte Stammeinlage vorlegen konnte. 

 

Dem Bundesfinanzhof ging dies zu weit. Der Nachweis der Einzahlung der Stammeinlage 

muss nicht zwingend durch einen entsprechenden Zahlungsbeleg erbracht werden. Im Rah-

men einer Gesamtwürdigung sind alle Indizien zu prüfen. Dazu gehörte u. a., dass die GmbH 

in ihren Bilanzen keine ausstehenden Einlagen ausgewiesen hatte und der Außenprüfer des 

Finanzamts dies in seine Prüferbilanz übernommen hatte. 

 

Hinweis: Unabhängig von dieser Entscheidung sollte bei Gründung einer GmbH sowie bei 

Kapitalerhöhungen der Einzahlungsbeleg gesondert aufbewahrt werden. 

 

Bei Minderung der Pacht im Rahmen einer Betriebsaufspaltung ist das Halbabzugs-
verbot zu beachten 

 
Mit Wirkung ab 1.1.2001 wurde das sog. Halbeinkünfteverfahren eingeführt. Die Doppelbe-

lastung des Gewinns von Körperschaften wurde dadurch in pauschaler Form vermieden, 

dass auf der Ebene der Kapitalgesellschaft eine Körperschaftsteuer von (nur) 25 % 

(2003 = 26,5 %) erhoben und beim Anteilseigener (Gesellschafter) die ausgeschütteten Ge-

winne nur zu 50 % angesetzt wurden. Bis einschließlich 2007 wurden mit Rücksicht auf die-

se hälftige Steuerfreistellung im Rahmen des Halbeinkünfteverfahrens damit in wirtschaftli-

chem Zusammenhang stehende steuermindernde Ausgaben nur zur Hälfte berücksichtigt. 

 

Im Rahmen einer Betriebsaufspaltung verzichtete das Besitzunternehmen mit Ergänzungs-

vereinbarung und einem weiteren Gesellschafterbeschluss auf einen Teil der vertraglich ver-

einbarten Miete. Infolge der nicht zu zahlenden Mietaufwendungen war bei der Betriebsge-

sellschaft mit einem höheren Gewinn zu rechnen, der dann für Gewinnausschüttungen (da-

mals nur zu 50 % steuerpflichtig) zur Verfügung gestanden hätte. Die Minderung der Miete 

oder Pacht hat nach einem Urteil des Finanzgerichts Münster auch Auswirkungen auf die 

Höhe des Betriebsausgabenabzugs:  
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Soweit die vertraglich vereinbarte Miete oder Pacht gegenüber der Betriebsgesellschaft her-

abgesetzt oder sogar erlassen wird, sind die Betriebsausgaben, die bei der Verpachtung von 

Grundbesitz im Rahmen der Betriebsaufspaltung anfallen, nur anteilig als Betriebsausgaben 

zu berücksichtigen. 

 

Beispiel: Vertraglich vereinbart war eine Miete von 80.240 € jährlich. Die Besitzgesellschaft 

reduzierte wegen schlechter wirtschaftlicher Situation der Betriebsgesellschaft die Miete auf 

60.180 €, erhielt also nur 75 % der ursprünglich vereinbarten Miete. Die mit der Vermietung 

anfallenden Aufwendungen in Höhe von 19.400 € entfallen in Höhe von 4.850 € (25 % von 

19.400 €) auf eine unentgeltliche Überlassung der Mietsache und sind zu 50 % (2.425 €) 

nicht abzugsfähig. Die restlichen Aufwendungen in Höhe von 14.550 € (19.400 € minus 

4.850 €) entfallen auf die entgeltliche Überlassung der Mietsache und sind abzugsfähig. 

 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 

Wichtig: Ab 2008 wurde das Teileinkünfteverfahren eingeführt. Im Hinblick auf die Absen-

kung des steuerfreien Anteils bei z. B. Gewinnausschüttungen auf nur noch 40 % wurde mit 

Wirkung ab 2008 der Anteil der steuermindernd anzusetzenden Beträge auf 60 % erhöht. 

Der Körperschaftsteuersatz beträgt ab dem Veranlagungszeitraum 2008 nur noch 15 %. 

 

Kein Ansatz eines pauschalen Kilometersatzes in Höhe der reisekostenrechtlichen 
Werte für Dienstfahrten mit privaten Pkw 

 
Die Landesreisekostengesetze der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, 

Rheinland-Pfalz, Saarland und Mecklenburg-Vorpommern sehen Wegstreckenentschädi-

gungen von 0,35 € je Kilometer vor. Diese Entschädigungen sind steuerfrei. Für Arbeitneh-

mer außerhalb des öffentlichen Dienstes kann der Arbeitgeber nur max. 0,30 € je Kilometer 

steuerfrei ersetzen. 
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Wegen dieser Ungleichbehandlung hatte ein betroffener Arbeitnehmer Klage erhoben. So-

wohl Finanzgericht als auch Bundesfinanzhof sind dem nicht gefolgt, weil solche typisieren-

den Verwaltungsvorschriften durch die Gerichte weder wie Gesetze ausgelegt noch verän-

dert werden dürfen. Nun muss sich das Bundesverfassungsgericht mit diesem Problem aus-

einandersetzen. 

 

Zahlungen auf den Versorgungsausgleich sind Werbungskosten 

 
Ehegatten hatten den Güterstand der Gütertrennung vereinbart. Dabei verzichtete die Ehe-

frau auf den Versorgungsausgleich. Als Gegenleistung wurde eine Lebensversicherung ab-

geschlossen. Die zum Fälligkeitstag auszuzahlende Versicherungssumme sollte jedem Ehe-

gatten zu gleichen Teilen zustehen. 

 

Im Rahmen des späteren Scheidungsverfahrens machte der Ehemann den hälftigen an sei-

ne frühere Ehefrau ausgezahlten Betrag als Werbungskosten bei seinen Einkünften aus 

nichtselbstständiger Arbeit geltend. Zur Begründung führte er aus, dass die Aufwendungen 

der ungeschmälerten Erhaltung seiner künftigen Versorgungsbezüge gedient hätten. 

 

Die Auffassung wurde durch den Bundesfinanzhof bestätigt. Voraussetzung für den Wer-

bungskostenabzug ist allein ein ausreichend bestimmter wirtschaftlicher Zusammenhang 

zwischen den Aufwendungen und der Einkunftsart. Dies ist für Versorgungsausgleichszah-

lungen der Fall, wenn sie geleistet werden, um Kürzungen der eigenen später erzielbaren 

Versorgungsbezüge zu vermeiden. Sie sind bereits abzugsfähig, bevor die mit dem Aufwand 

zusammenhängenden Einkünfte erzielt werden. 

 

Hinweis: Die Ausführungen gelten gleichermaßen für Auffüllungszahlungen nach den Vor-

schriften des Beamtenversorgungsgesetzes. 
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Rente aus privater Unfallversicherung steuerbar 

 
Renten aus einer privaten Unfallversicherung sind grundsätzlich steuerbar. Diese Entschei-

dung des Bundesfinanzhofs hat sich mit dem Unterschied zwischen einer Invaliditätsrente 

aus einer privaten Unfallversicherung und einer Schadensersatzrente auseinandergesetzt. 

 

Ein an Multipler Sklerose Erkrankter bezieht aus einer privaten Unfallversicherung eine Inva-

liditätsrente. Nach den Versicherungsbedingungen war Voraussetzung für die Rentengewäh-

rung eine Krankheit mit einer nachfolgenden dauernden Beeinträchtigung der körperlichen 

oder geistigen Leistungsfähigkeit von mindestens 50 %. Das Finanzamt erfasste diese Rente 

mit dem Ertragsanteil als sonstige Einkünfte. Dem hat der Bundesfinanzhof zugestimmt und 

festgestellt, dass nach dem Rentenvertrag keine nicht steuerbare Schadensersatzrente vor-

liegt. Nur solche Renten (sogenannte Mehrbedarfsrente) unterliegen nicht der Einkommen-

steuer. 

 

Nachweis des ernsthaften Bemühens eines volljährigen Kindes um einen Ausbil-
dungsplatz 

 
Für ein über 18 Jahre altes Kind besteht ein Anspruch auf Kindergeld u. a. dann, wenn es 

seine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen kann. Die-

se Voraussetzungen sind nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. Der Nachweis kann 

durch eine Bescheinigung der Agentur für Arbeit erbracht werden. Die Registrierung dort ist 

jedoch in ihrer Wirkung auf drei Monate beschränkt. Um den Anspruch auf Kindergeld zu 

erhalten, muss sich das Kind nach Ablauf dieser Frist erneut als Ausbildungsplatz suchend 

melden. Wird eine erneute Meldung versäumt, erlischt der Kindergeldanspruch. 

Nachweise für die Ausbildungswilligkeit des Kindes und das Bemühen um einen Ausbil-

dungsplatz haben die kindergeldberechtigten Eltern zu erbringen. 

 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Einkommensteuervorauszahlungen eines Ehegatten werden vorrangig auf die Steuer-
schulden beider Ehegatten angerechnet 

 
Einkommensteuervorauszahlungen eines Ehegatten dienen der Tilgung zu erwartender 

Steuerschulden beider Ehegatten (Gesamtschuld). Unbeachtlich ist, ob die Ehegatten später 

die Zusammen- oder die getrennte Veranlagung wählen. Es spielt auch keine Rolle, ob die 

Vorauszahlungen vom Konto eines Ehegatten geleistet werden oder die festgesetzten Vo-

rauszahlungen ausschließlich auf den Einkünften eines Ehegatten beruhen. Verbleibende 

Überzahlungen sind später je zur Hälfte an die Ehegatten zu erstatten. 

 

Ursächlich für diese Beurteilung ist, dass ein Einkommensteuervorauszahlungsbescheid 

durch den nachfolgenden Einkommensteuerbescheid seine Wirkung verliert. Ist die danach 

verbleibende Steuerschuld geringer als die geleisteten Vorauszahlungen, erlischt die Steuer-

schuld. Der überzahlte Betrag steht den Ehegatten zu gleichen Teilen zu. 

 

Hinweis: Etwas anderes gilt nur für den Fall, dass Ehegatten ausdrücklich anderweitige Re-

gelungen für die Verwendung der von ihnen geleisteten Vorauszahlungen treffen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

Finanzamt ist an unverbindlich erteilte Auskünfte nicht gebunden 

 
Eine Diplom-Psychologin erstellte für Gerichte Gutachten zu Fragen des Sorge- und Um-

gangsrechts. Im Jahr 1997 teilte ihr das Finanzamt schriftlich mit, dass die Umsätze hieraus 

umsatzsteuerfrei seien. Für das Jahr 2002 setzte es jedoch Umsatzsteuern fest, weil sich 

inzwischen Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung hierzu geändert hatten. Hiergegen 

wehrte sich die Psychologin und meinte, das Finanzamt müsse sich nach den Grundsätzen 

von Treu und Glauben an die 1997 erteilte Auskunft halten. 

 

Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht, weil es nur eine unverbindliche Auskunft 

erteilt hatte und sich die Rechtslage nach Erteilung der Auskunft geändert hatte. 
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Hinweis: Wenn die steuerlichen Folgen eines Sachverhalts unklar sind, sollte eine verbindli-

che Auskunft beim Finanzamt eingeholt werden. 

 

Unternehmer schuldet die überhöht ausgewiesene Umsatzsteuer auch bei unvollstän-
diger Rechnung 

 
Weist ein Unternehmer in einer Rechnung einen falschen, zu hohen Umsatzsteuerbetrag aus 

oder weil er die Leistung nicht erbracht hat, schuldet er bis zu einer Rechnungsberichtigung 

neben der richtigen Umsatzsteuer auch den Mehrbetrag. 

 

Der Bundesfinanzhof hat in Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden, dass 

eine Rechnung in diesem Sinne auch vorliegt, wenn das Abrechnungspapier nicht alle 

Pflichtangaben enthält, die das Gesetz für eine Rechnung verlangt, die zum Vorsteuerabzug 

berechtigt. Der Unternehmer schuldet die Mehrsteuer deshalb z. B. auch dann, wenn das 

Abrechnungspapier kein Lieferdatum oder keine ausreichenden Angaben zum Leistungsge-

genstand enthält, sodass der Leistungsempfänger mit diesem Abrechnungspapier nicht zum 

Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

 

Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots als Nebenpflicht des Vermieters 

 
Der Vermieter hat die vertragliche Nebenpflicht, den Mieter nur mit den Nebenkosten zu be-

lasten, die erforderlich und angemessen sind. Er ist gehalten, möglichst günstige Versiche-

rungsverträge abzuschließen und auf dem Markt Vergleichsangebote einzuholen. 

 

In einem vom Kammergericht Berlin entschiedenen Fall hatte der Mieter im Rahmen der Ne-

benkostenabrechnung die Zahlung einer Sonderrisikoversicherung wegen der zu hohen Kos-

ten verweigert. Anstatt Vergleichsangebote auf dem Markt einzuholen, hatte sich der Vermie-

ter darauf beschränkt, einen Versicherungsmakler zu beauftragen. Dies hat das Gericht nicht 

als ausreichend angesehen. Es liegt nicht außerhalb jeglicher Wahrscheinlichkeit, dass der 

Versicherungsmakler nicht die günstigste Versicherung, sondern diejenige anbietet, bei der 

er am meisten verdient. Der Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot führt zu einer voll-

ständigen Freistellung des Mieters von den Kosten der Versicherung. 
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Rentenversicherungspflicht eines selbstständigen Handelsvertreters 

 
Ein selbstständiger Handelsvertreter ohne versicherungspflichtige Angestellte, der überwie-

gend für einen einzigen Auftraggeber tätig ist, wird vom Gesetzgeber als sozial schutzwürdig 

angesehen und ist deshalb nicht von der Rentenversicherungspflicht befreit, obwohl er ne-

ben den Produkten des Auftraggebers in geringem Umfang auch sog. Cross-Selling-

Produkte vertreibt. Diese sind keine eigenständigen Produkte anderer Auftraggeber. 

 

Dies hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entschieden. Es ging um einen 

Handelsvertreter, der Bausparverträge für eine bestimmte Bausparkasse vertrieb, im Rah-

men seines Vertrags aber auch Finanzprodukte von Unternehmen, die Vertragspartner der 

Bausparkasse waren, anbot. 

 

Zwar können solche Personen für einen Zeitraum von drei Jahren nach erstmaliger Aufnah-

me ihrer selbstständigen Tätigkeit von der Versicherungspflicht befreit werden, dieser Zeit-

raum war bei dem betreffenden Handelsvertreter bezüglich der geltend gemachten Renten-

versicherungsbeiträge aber bereits abgelaufen. 

 

Detektivkosten nach Tanken ohne Bezahlung erstattungsfähig 

 
Ein Tankstellenbetreiber kann die zur Ermittlung eines Kunden aufgewandten Kosten von 

diesem erstattet verlangen, wenn er ohne zuvor zu bezahlen das Tankstellengelände ver-

lässt. 

 

In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte ein Kunde an einer Selbstbedie-

nungstankstelle zwar andere kleinere Einkäufe, jedoch nicht den von ihm zum Preis von 

10,01 € getankten Treibstoff bezahlt. Der Tankstellenbetreiber schaltete daraufhin ein Detek-

tivbüro ein, das nach einer mehrstündigen Videoauswertung den Kunden ermittelte und hier-

für 137,00 € in Rechnung stellte. 
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Nach Auffassung des Gerichts kann der Tankstellenbetreiber diese Kosten wegen Verzugs 

als Rechtsverfolgungskosten ersetzt verlangen. Beim Tanken an einer Selbstbedienungs-

tankstelle kommt bereits mit der Entnahme des Kraftstoffs ein Kaufvertrag zustande, sodass 

sich der Kunde bereits zum Zeitpunkt des Verlassens der Tankstelle in Verzug befunden hat, 

ohne dass es einer Mahnung oder einer gesonderten Zahlungsaufforderung bedurfte. 

 


